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ZEITGESPRÄCH

Ansätze zu einer 
neuen Rentenkonzeption
Die Gefahr der Illiquidität der Rentenversicherung wurde in den letzten Monaten immer größer, die Notwen
digkeit einer umfassenden Strukturreform Immer dringlicher. Erste Schritte in Richtung einer Stabilisie
rung der Rentenfinanzen und der Strukturreform wurden jetzt mit dem vom Kabinett gebilligten Haushalts
begleitgesetz 1984 getan. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Sind sie den anstehenden Rentenproble
men angemessen? Dr. Norbert Blüm, Anke Fuchs und Professor Heinz Lampert nehmen Stellung.

Norbert Blüm

Soziale Balance muß gewahrt werden

Die Bundesregierung hat mit 
dem Haushallsbegleitgesetz 

1984 den ersten großen Abschnitt 
auf dem Weg zur Rentenstabilisie
rung abgeschlossen. Sie hat die 
Rentenversicherung aus der Ge
fahrenzone der Illiquidität gebracht 
und erste Schritte einer umfassen
den Strukturreform getan. Die Ren
tenversicherung wird auf ihre ei
gentliche und ursprüngliche Aufga
be der Sicherung ihrer Mitglieder 
gegen den Verlust des Einkom
mens aus Gründen des Alters oder 
der Frühinvalidität konzentriert. Die 
Bundesregierung hat sich gegen 
den Weg einer Volksversicherung 
für alle und alles entschieden. Eine 
Volksversicherung wäre nur durch 
rapides Absenken des Leistungsni
veaus oder durch Beitragssätze zu 
finanzieren, von denen zu befürch
ten ist, daß sie am Widerstand der 
Beitragszahler scheitern. Die So
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zialpolitik muß neben den Lei
stungsempfängern auch die Bei
tragszahler im Auge haben. Alles 
muß in sozialer Balance bleiben.

Orientierungsmarken

Rentner und Beitragszahler ha
ben Anspruch auf Sicherheit und 
Verläßlichkeit der Renten. Den älte
ren Bürgern ist nicht zuzumuten, 
daß Jahr für Jahr eine neue Renten
diskussion geführt wird. Ihre soziale 
Sicherheit ist nicht nur von der Höhe 
ihrer Rente abhängig, sondern auch 
von ihrer Berechenbarkeit.

Bei Rentnern, Beitragszahlern 
und Politikern ist inzwischen das 
Bewußtsein gewachsen, daß Repa
raturarbeiten nicht mehr ausrei
chen, sondern daß Strukturarbeiteh 
erforderlich sind. Nur durch eine 
Strukturreform kann das verloren
gegangene Vertrauen wiederge

wonnen werden. Dabei strebt die 
Bundesregierung einen möglichst 
breiten Konsens von Parteien, So
zialverbänden und Tarifpartnern an. 
Die ersten Gespräche dazu sind er
mutigend verlaufen.

Orientierungsmarken der Struk
turreform sind:

□  Die Rente muß beitragsbezogen 
bleiben.

□  Die Renten sollen sich entwik- 
keln wie die verfügbaren Einkom
men der Arbeitnehmer.

□  Der Bundeszuschuß zur Ren
tenversicherung wird auf eine ver
läßliche Grundlage gestellt.

□  Bei den Belastungen aus der An
passung der Rentenversicherung 
an die veränderten ökonomischen 
und demographischen Rahmenbe
dingungen werden alle an der Ren-
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tenversicherung Beteiligten ausge
wogen berücksichtigt.

Beitragsbezogenheit der Rente

Der Grundsatz der Beitragsbezo
genheit der Rente ist die Grundlage 
des durch Beiträge finanzierten 
Rentenversicherungssystems. Im 
Gegensatz hierzu steht ein durch 
Steuern finanziertes allgemeines 
Staatsversorgungssystem. Der 
Versicherte erwirbt im Rentenversi
cherungssystem durch seine Bei
träge eigene, ihm zugeordnete 
Rentenanwartschaften. Diese Ren
tenanwartschaften unterliegen dem 
Eigentumsschutz des Artikels 14 
des Grundgesetzes und sind nur ei
ner begrenzten Umgestaltung 
durch den Gesetzgeber zugänglich, 
soweit dies nämlich zur Verbesse
rung oder Erhaltung der Funktions
und Leistungsfähigkeit der Renten
versicherung erforderlich ist.

Mit der Beitragsbezogenheit der 
Rente wäre die Einführung einer 
Mindest- oder Einheitsrente nicht 
vereinbar. Mindest- oder Einheits
renten würden einerseits zu einer 
Erhöhung der Rentenansprüche 
solcher Personen führen, die nicht 
ausreichende Beiträge gezahlt ha
ben, andererseits aber faktisch zu 
einer Verminderung der Rentenan
sprüche für die Berechtigten führen, 
die ausreichende Beiträge gezahlt 
haben und dann zur Finanzierung 
der Mindest- oder Einheitsrente bei
tragen müßten.

Die Anrechnung und Bewertung 
von beitragslosen und beitragsge
minderten Zeiten soll in der Struk
turreform mit dem Ziel größerer Bei
tragsgerechtigkeit neu geregelt 
werden. Es handelt sich hierbei vor 
allem um Ausfallzeiten wegen 
Schul-, Fachschul- und Hochschul
ausbildung, Krankheit und Arbeits
losigkeit sowie um die Zurech
nungszeit bei Frühinvaliden. Im gel
tenden Recht ist es möglich, daß
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trotz gleicher Beitragsleistung diese 
Zeiten bei dem einen Versicherten 
angerechnet werden und bei dem 
anderen nicht und diese Zeiten bei 
dem einen Versicherten einen hö
heren Wert erhalten als bei dem an
deren. Diese Ungereimtheiten müs
sen beseitigt werden.

Im Entwurf des Haushaltsbegleit
gesetzes 1984 ist bereits vorgese
hen, daß Renten wegen verminder
ter Erwerbsfähigkeit künftig grund
sätzlich nur noch geleistet werden, 
wenn der Versicherte in den letzten 
fünf Jahren vor Eintritt der Minde
rung der Enwerbsfähigkeit drei Jah
re Pflichtbeitragszeiten aufzuwei
sen hat. Damit wird die Lohnersatz
funktion dieser Renten wieder ver
stärkt. Bisher hatten diese Renten 
für etwa 40 Prozent der Rentenzu
gänge mehr die Funktion eines vor
zeitigen Altersruhegeldes, weil bei 
ihnen Erwerbseinkommen über
haupt nicht weggefallen ist. Für die
sen Personenkreis soll künftig nur 
noch das normale Altersruhegeld 
ab dem 65. Lebensjahr gezahlt wer
den. Dabei wird die Wartezeit für 
das Altersruhegeld von bisher 15

Die Autoren
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Versicherungsjahren auf fünf Versi
cherungsjahre herabgesetzt. Dies 
kommt besonders den vielen Frau
en zugute, die wegen der Erziehung 
ihrer Kinder die bisherige Wartezeit 
von 15 Jahren nicht erreichen konn
ten.

Kopplung an die
verfügbaren Arbeitsentgelte

Auch der Grundsatz über die Pa
rallelentwicklung von Renten und 
verfügbaren Arbeitsentgelten ent
hält eine ganze Reihe von Festle
gungen für die Rentenpolitik. Zum 
einen wird an dem durch die Ren
tenreform 1957 eingeführten 
Grundsatz der Teilhabe der aus 
dem Arbeitsleben Ausgeschiede
nen an der Einkommensentwick
lung der Arbeitnehmer festgehal
ten. Die Renten bleiben an die allge
meine Einkommensentwicklung an
gekoppelt. Zum anderen wird den 
Rentnern klar gesagt, daß ihre Ren
ten nicht mehr auf Kosten der bei
tragszahlenden Arbeitnehmer stär
ker wachsen können als die verfüg
baren Arbeitsentgelte. Im Entwurf 
des Haushaltsbegleitgesetzes 
1984 ist dieser Grundsatz niederge
legt, und zugleich ist eine wichtige 
Voraussetzung für seine Umset
zung geschaffen: Die Rentenan
passungen werden sich von 1984 
an aktueller als bisher nach der 
Lohnentwicklung richten. Künftig 
soll für die Rentenanpassung eines 
jeden Jahres der Lohnanstieg im je
weiligen Vorjahr maßgebend sein. 
Damit ist für die Rentenanpassung 
zum 1. Juli 1984 der Lohnanstieg 
des Jahres 1983 maßgebend;nach 
dem bisherigen Verfahren wäre der 
durchschnittliche Lohnanstieg in 
den Jahren 1980 bis 1982 maßge
bend gewesen. Die Aktualisierung 
der Rentenanpassung führt dazu, 
daß

□  der Solidaritätscharakter der 
Rentenversicherung deutlicher 
wird, indem Lohn- und Rentenemp
fänger in ihrer Einkommensent-
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Wicklung näher aneinandergeführt 
werden,

□  die bisherigen starken Schwan
kungen des Rentenniveaus infolge 
der unterschiedlichen Entwicklung 
von Renten und Arbeitseinkommen 
sich verringern und

□  die Finanzentwicklung der Ren
tenversicherung stabilisiert wird.

Angemessene Lastenverteilung

Der Grundsatz der gleichgewich
tigen Entwicklung von Renten und 
verfügbaren Arbeitsentgelten läßt 
verschiedene Lösungsformen of
fen. Er kann durch rentenversiche
rungsinterne oder rentenversiche
rungsexterne Lösungen erreicht 
werden. Bei den rentenversiche
rungsinternen Lösungen kommen-  
von der bruttolohnbezogenen Ren

tenberechnung und Rentenanpas
sung ausgehend -  pauschale oder 
nach Rentenhöhe differenzierte Ab
schläge in Betracht. Bei der renten
versicherungsexternen Lösung ist 
eine Vollbesteuerung der Rente mit 
bestimmten Freibeträgen oder eine 
modifizierte Ertragsanteilbesteue
rung möglich. Die Vor- und Nachtei
le dieser Lösungen werden in Ge
sprächen mit den Experten, den 
Parteien und den gesellschaftlichen 
Gruppen abzuwägen sein. Bis 1985 
wird die gleichgewichtige Entwick
lung der Renten und der verfügba
ren Arbeitsentgelte zunächst durch 
die stufenweise Beteiligung der 
Rentner an ihren Krankenversiche
rungsbeiträgen sichergestellt.

Der Grundsatz der Verläßlichkeit 
des Bundeszuschusses hat für die

Rentenversicherung große Bedeu
tung; ohne einen verläßlich geregel
ten Bundeszuschuß kann die Ren
tenversicherung nicht langfristig 
kalkulieren.

Der letzte Grundsatz betrifft die 
Verteilung der sich aus der demo
graphischen Veränderung erge
benden Belastung und macht klar: 
Diese Belastungen können weder 
allein von den Beitragszahlern 
durch eine Verdoppelung des Bei
tragssatzes noch allein von den 
Rentnern durch eine Halbierung 
des Rentenniveaus getragen wer
den, aber auch nicht allein durch 
den Bund über den Bundeszu
schuß. Hier soll bereits jetzt Klarheit 
geschaffen werden, daß alle Betei
ligten an diesen Lasten angemes
sen beteiligt sein müssen.

Anke Fuchs

Sozialstaatlichkeit als Verfassungsgebot

A ngesichts der bitteren Lehren 
der Weimarer Zeit wurde nach 

dem Kriege der Auftrag der Sozial
staatlichkeit in der Verfassung ver
ankert. Dieser Auftrag hat über 
Jahrzehnte die gesellschaftliche 
Entwicklung der Bundesrepublik 
geprägt. Insbesondere die 16 Jahre 
sozialdemokratischer Regierungs
verantwortung haben durch umfas
sende soziale Reformen unserer 
gesellschaftlichen Ordnung eine 
neue Qualität verliehen.

Das Grundgesetz der Bundesre
publik Deutschland ist nicht die 
Hausordnung der privilegierten 
Schichten, die auf soziale Siche
rung nicht angewiesen sind. Die 
deutsche Verfassung ist Ausdruck 
der Solidarität mit den breiten
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Schichten der Bevölkerung, für die 
soziale Sicherung die unerläßliche 
Voraussetzung für eine menschen
würdige Existenz darstellt. Die Sub
stanz dieser sozialstaatlichen Ord
nung steht deshalb nicht zur Dispo
sition. Im Gegenteil: Sie zu schüt
zen bleibt verfassungsmäßige Ver
pflichtung des Staates. Über diese 
Verpflichtung des Staates müssen 
wir Sozialdemokraten wachen. Das 
bedeutet:

□  Die soziale Sicherung ist zur so
zialen Grundausstattung unserer 
industriellen Gesellschaft für die 
Bürger geworden. Eine von den 
Konservativen und Wirtschaftslibe
ralen angestrebte „Begrenzung der 
sozialen Sicherung auf die wirklich 
Hilfsbedürftigen“ , d. h. die Rück

kehr zur „Armenpflege“ alter Prä
gung, verstößt gegen das Sozial
staatsprinzip der Verfassung.

□  Unser Sozialstaat gründet sich 
auf Rechtsansprüche des Bürgers. 
Der Abbau klarer Rechtspositionen 
zugunsten von Ermessensent
scheidungen steht im Widerspruch 
zum Kerngehalt der sozialstaatli
chen Ordnung.

□  Die Aufhebung der staatlichen 
Verantwortung durch eine falsch 
verstandene „Subsidiarität“ (Os
wald von Nell-Breuning: der Staat 
hat vorzuleisten, damit der einzelne 
leistungsfähig wird und nicht umge
kehrt!) widerspricht dem Sozial
staatsauftrag des Staates. „Eigen
verantwortung“ und „kleine Netze“
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können das „Solidarprinzip" und 
„große Netze“ nicht ersetzen, son
dern sie können sie nur ergänzen.

□  Soziale Sicherung gründet sich 
auf Solidarität, d. h. das Einstehen 
der Gesunden für die Kranken, der 
Jungen für die Alten, der Kinderlo
sen für die Familien, der Arbeitneh
mer für die Arbeitslosen. Das Prin
zip der Solidargemeinschaft gehört 
deshalb zum konstitutiven Teil der 
Sozialstaatlichkeit und darf nicht 
preisgegeben werden.

Sozialreform 
statt Sozialabbau

Wir Sozialdemokraten wissen, 
daß die Systeme der sozialen Si
cherung an die veränderten wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen 
und die Verschiebung im Altersauf
bau unserer Bevölkerung angepaßt 
werden müssen. Im Unterschied 
zur Rechtskoalition gilt für uns je
doch der Grundsatz, daß dies nicht 
durch pauschalen Leistungsabbau 
und eine Zweckentfremdung der 
durch Konsolidierungsmaßnahmen 
freiwerdenden Mittel zur Haushalts
sanierung geschehen kann, son
dern nur durch Strukturreformen, 
die dem Gebot der sozialen Ausge
wogenheit entsprechen und der 
langfristigen Stabilisierung unserer 
sozialen Sicherungssysteme die
nen. Sozialreform statt Leistungs
abbau ist die sozialdemokratische 
Antwort zur Lösung der Probleme.

In der Alterssicherung müssen 
Sicherheit und Verläßlichkeit der 
Generationensolidarität wieder her
gestellt werden. Die Renten können 
nur dann aus dem Gerede heraus
kommen, wenn die willkürlichen 
Eingriffe und das Hin- und Her
schieben zwischen den Sozialkas
sen aufhören. Deshalb müssen die 
Sozialdemokraten die Sparpläne 
von Bundesarbeitsminister Blüm 
ablehnen, weil sie in den Auswir
kungen unsozial sind und wieder 
nur Verschiebung, Tricks und ver

steckte Belastungen der Versicher
ten beinhalten, ohne eine langfristi
ge Sicherung der Renten zu errei
chen.

Elemente 
einer Rentenreform

Wir Sozialdemokraten werden 
der kurzatmigen und sozial unaus
gewogenen Rentenpolitik der 
Rechtskoalition ein eigenes Ren
tenreformkonzept gegenüberstel
len. Dieses Konzept geht von fol
genden inhaltlichen Positionen aus:

□  Die Rentenversicherung muß 
wieder krisensicherer werden. Das 
ist nur möglich, wenn die Rentenfi
nanzen wieder unabhängiger von 
der Arbeitsmarktentwicklung wer
den. Deshalb muß die Bundesan
stalt für Arbeit für die Arbeitslosen 
wieder ausreichende Rentenversi
cherungsbeiträge zahlen. Denn die 
eigentlichen Ursachen der gegen
wärtigen Rentenprobleme sind die 
zu hohe Arbeitslosigkeit und die 
Tatsache, daß die Rechtskoalition 
die Rentenversicherungsbeiträge 
der Bundesanstalt für Arbeit um 
über 50 Prozent zurückgeschnitten 
und der Rentenversicherung damit 
Liquidität in Höhe von rund fünf Mil
liarden D-Mark jährlich entzogen 
hat.

□  Die Lohnersatzfunktion der Ren
te muß erhalten bleiben. Für Sozial
demokraten gilt deshalb, daß die 
Rente den in einem langen Arbeits
leben erworbenen Lebensstandard 
der Arbeitnehmer und ihrer Fami
lien sichern muß. Wir lehnen des
halb die Pläne der Wirtschaftslibe
ralen, der Rentenversicherung le
diglich die Funktion der Grundsi
cherung zuzuweisen und die Arbeit
nehmer ansonsten der Privatversi
cherung zuzuschieben, entschie
den ab.

□  Zur Generationensolidarität ge
hört nach sozialdemokratischer 
Auffassung, daß die Rentner an 
dem von den Arbeitnehmern und ih

ren Gewerkschaften erreichten wirt
schaftlichen Fortschritt teilnehmen. 
Das kann jedoch in Zukunft nicht 
mehr dadurch geschehen, daß die 
Renten nach der Entwicklung der 
Bruttolöhne erhöht werden, son
dern nur noch in dem Umfang, in 
dem die verfügbaren Einkommen 
der Arbeitnehmer wachsen. Dieser 
Grundsatz des Gleichschritts der 
Einkommensentwicklung zwischen 
Arbeitnehmern und Rentnern ver
bindet die Generationensolidarität 
mit der sozialen Gerechtigkeit.

□  Die Belastungen, die in Zukunft 
durch das veränderte Zahlenver
hältnis von Beitragszahlern und 
Rentnern entstehen, dürfen nicht 
einseitig auf die Solidargemein
schaft abgewälzt werden. Neben 
den Beitragszahlern und den Rent
nern muß sich in Zukunft auch der 
Staat am Risiko eines ungünstiger 
werdenden Altersaufbaus der Be
völkerung beteiligen.

□  Für den Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung muß langfristig 
eine neue Berechnungsgrundlage 
gefunden werden, die sich an der 
Wertschöpfung der Unternehmen 
orientiert. Für Sozialdemokraten ist 
es unannehmbar, daß Unterneh
men sich durch Rationalisierung, 
d. h. das Ersetzen menschlicher Ar
beitskraft durch Maschinen, der Fi
nanzierung der sozialen Sicherung 
entziehen können.

Harmonisierung der 
Alterssicherungssysteme

Die Arbeiterbewegung hat für die 
Überwindung der Klassengesell
schaft gekämpft. Hier sind in den 
vergangenen 100 Jahren große 
Fortschritte erzielt worden. Nun 
müssen wir heute erleben, daß das, 
was gesellschaftlich und politisch 
überwunden zu sein schien, sich im 
Bereich der sozialen Sicherungssy
steme erneut entwickelt hat: näm
lich Strukturen einer Klassengesell
schaft.
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Die Generationensolidarität kann 
auf Dauer nur erhalten werden, 
wenn die unterschiedlichen Alters
sicherungssysteme unter Beach
tung der sozialen Gerechtigkeit 
schrittweise aneinander angenä
hert werden; Vergleichbare soziale 
Tatbestände müssen auch zu 
gleichwertigen sozialen Leistungen 
und Belastungen führen.

Für die finanzielle Stabilisierung 
der Alterssicherungssysteme au
ßerhalb der gesetzlichen Renten
versicherung muß eine der Renten
versicherung entsprechende Kon
zeption entwickelt werden. Auch 
hierbei müssen die soziale Ausge
wogenheit und die Verläßlichkeit 
der Generationensoiidarität im Vor
dergrund stehen.

Reform der
Hinterbliebenenversorgung

Die Sozialdemokraten haben auf 
ihrem Parteitag im Juni 1980 die 
Reform der Hinterbliebenenversor
gung nach dem Prinzip der Gesamt
versorgungsrente, die Anrechnung 
eines Kindererziehungsjahres und 
die Fortschreibung der Rente nach 
Mindesteinkommen beschlossen. 
Diese Konzeption halten die Sozial
demokraten nach wie vor für sozial 
gerecht. Eine „kleine Lösung“ , wie 
sie jetzt der Bundesarbeitsminister 
vorbereitet, die lediglich die formale 
Gleichbehandlung zwischen Mann 
und Frau bringt, lehnen wir Sozial
demokraten ab. Wir halten an unse
rem Konzept fest und werden im

Herbst unsere Vorstellungen verle
gen.

Wir werden uns weiterhin dafür 
einsetzen, daß der Tatbestand der 
Kindererziehung bei der Renfenbe- 
rechnung berücksichtigt wird. Aller
dings ist die volle Venwirklichung 
des ursprünglich vorgesehenen 
Kindererziehungsjahres für alle 
Frauengenerationen nur möglich, 
wenn entsprechende Steuermittel 
zur Verfügung stehen; ob, wann 
und in welchem Umfang das der 
Fall sein wird, ist nicht absehbar. 
Sozialdemokraten werden unab
hängig davon dafür eintreten, daß 
zumindest kindererziehungsbe- 
dingfe Unterbrechungen des Versi
cherungsverlaufs teilweise ausge
glichen werden.

Heinz Lampert*

Stabilisierung der Rentenversicherung 
mit Einschränkungen erreicht

Am 29. 6.1983 wurde vom Kabi
nett im Rahmen der Verab

schiedung des Bundeshaushalts 
1984 auch ein Konzept zur Stabili
sierung der Rentenversicherung 
gebilligt. Ein Hauptziel des Kon
zepts, um das vor allem der Bun
desarbeitsminister kämpfte, ist es, 
die von der Koalition ursprünglich 
zugesagte, dann jedoch vom Wirt- 
schafts- und vom Finanzminister in 
Frage gestellte Anpassung der Be
standsrenten um 3,4 % zum 1. Juli 
1984 sicherzustellen. Ein weiteres 
Hauptziel des Konzepts besteht 
darin, die Finanzierung der Renten
versicherung kurz- und mittelfristig 
so zu konsolidieren, daß zum einen

• Meiner Assistentin, Frau Dipl. Ökonom Ma
rianne Beierl, danke ich für ihre Unterstützung 
bei der Abfassung dieser Slellungnahme.
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ab 1985 die -  derzeit extrem niedri
ge -  Schwankungsreserve wieder 
aufgebaut werden kann und zum 
anderen die beschlossenen Verän
derungen gleichzeitig Bausteine ei
ner langfristig erforderlichen Struk
turreform darstellen. Können diese 
Ziele mit dem vorgelegten Konzept 
erreicht werden?

Gebot sozialer Gerechtigkeit

Bevor diese Frage beantwortet 
wird, sei betont, daß die Vermei
dung einer Verschiebung des Ren
tenanpassungstermins ein Gebot 
sozialer Gerechtigkeit ist. Denn kei
ne soziale Gruppe mußte eine ver
gleichbare (relative) Verschlechte
rung ihrer wirtschaftlichen Lage hin
nehmen wie die Rentner, die durch

folgende Maßnahmen betroffen 
wurden:

□  die Verschiebung der Bestands
rentenanpassung, die nach lang
jähriger Praxis zum 1. Juli 1978 fäl
lig gewesen wäre, auf den 1. Januar 
1979; dadurch büßten die Rentner 6 
mal 4,5 % einer Monatsrente, also 
2,25 % ihrer seinerzeitigen Jahres
rente, ein;

□  die Herausnahme des Anstiegs 
der Bruttoarbeitsentgelte des Jah
res 1974 (11,4 %) aus der allgemei
nen Bemessungsgrundlage; da
durch wurde eine Absenkung des 
Orientierungsmaßstabes der Ren
tenanpassung und damit eine Re
duzierung des Anpassungssatzes 
erreicht;

□  die vom vorher praktizierten An
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passungsverfahren abweichende, 
diskretionäre Festsetzung der Ren
tenanpassungssätze auf 4,5 % für 
1979 und auf jeweils 4 % für 1980 
und 1981; dadurch wuchs das Ren
tenniveau um rund 10 % weniger, 
als es bei dem bis 1977 praktizier
ten Anpassungsverfahren gewach
sen wäre;

□  die Verschiebung der an sich 
zum 1. Januar 1983 fälligen Ren
tenanpassung auf den 1. Juli 1983; 
sie kostete die Rentner 6 mal
5.59 % einer Monatsrente, also
2,8 % ihrer Jahresrente;

□  die Wiedereinführung eines indi
viduellen Krankenversicherungs
beitrags für Rentner. Von der 1983 
durchgeführten Erhöhung der Be
standsrenten im Umfang von
5.59 %, die wieder der Änderung 
der allgemeinen Bemessungs
grundlage entsprach, wurde 1-%- 
Punkt als Krankenversicherungs
beitrag der Rentner absorbiert, von 
der für 1984 beschlossenen Erhö
hung im Umfang von 3,4 % und von 
der Bestandsrentenanpassung des 
Jahres 1985 werden ebenfalls je
weils 2-%-Punkte als Krankenversi
cherungsbeitrag abgezweigt wer
den.

Alles in allem beläuft sich die 
durch diese Maßnahme bewirkte re
lative Absenkung des Niveaus der 
verfügbaren Bestandsrenten ge
genüber dem Niveau, das bis 1985 
erreicht worden wäre, wenn das bis 
1977 praktizierte (Brutto-)Anpas
sungsverfahren beibehalten wor
den wäre, auf rund 16 %. Vor die
sem Hintergrund ist es zu begrü
ßen, daß Beharrlichkeit und Ent
schiedenheit des Bundesarbeitsmi
nisters zum Ziel geführt haben.

Sicherstellung 
der Rentenerhöhung

Nun zu der Frage, ob das Renten
sanierungskonzept soviel Einspa
rungen erbringt, daß die Rentener

höhung zum 1. Juli 1984 als gesi
chert gelten kann.

Die Ausgabenvermeidung, die 
bei einem Wegfall der Rentenan
passung im Jahre 1984 erzielbar 
gewesen wäre, läßt sich wie folgt 
grob abschätzen: da von der ur
sprünglich geplanten Anpassung in 
Höhe von 3,4 % 2-%-Punkte als in
dividueller Krankenversicherungs
beitrag der Rentner einbehalten 
worden wären und die Rentenversi
cherung diese 2 % der Rentenaus
gaben auch ohne Anpassung der 
Bestandsrenten an die Krankenver
sicherung hätte zahlen müssen, 
wären ab 1. Juli 1984 Ausgaben in 
Höhe von 1,4% des Rentenvolu
mens des Jahres 1984/85 vermeid
bar gewesen. Dieses Rentenvolu
men kann man auf 126,5 Mrd. DM 
schätzen (ausgehend von einem 
statistisch ausgewiesenen Betrag 
der Rentenzahlungen für Dezem
ber 1982 in Höhe von 10,28 Mrd. 
DM und unter der Annahme, daß 
der Nettozugang an Rentnern bis 
Juli 1984 nach Volumen und Struk
tur dem Nettozugang des Jahres 
1982 gleicht, ergibt sich unter Be
rücksichtigung der Rentenanhe
bung um 5,59 % zum 1. Juli 1983 
ein monatsdurchschnittlicher Ren
tenzahlbetrag für 1984 von etwa 
10,54 Mrd. DM). Daraus errechnet 
sich eine Ausgabenersparnis von 
1,75 Mrd. DM für die Zeit vom 1. Juli 
1984 bis zum 30. Juni 1985. In je
dem folgenden Jahr wäre die Ein
sparung noch etwas größer gewe
sen, weil nicht nur das Rentenni
veau um die weggefallene Anpas
sung geringer, sondern auch die 
Bezugsbasis für Rentenanpassun
gen in den Folgejahren kleiner ge
wesen wäre. Für den Zeitraum zwi
schen dem 1. Juli 1984 und dem 30. 
Juni 1987 errechnet sich also aus 
der Rentenanpassung zum 1. Juli 
1984 ein Finanzbedarf von minde
stens 5,31 Mrd. DM. Das erste Ziel 
des Rentensanierungskonzepts

kann dann als erreicht gelten, wenn 
die in ihm enthaltenen Vorschläge 
zu Einsparungen in wenigstens die
ser Höhe führen.

Nach dem von den Ministern 
Blüm, Lambsdorff und Stoltenberg 
ausgearbeiteten, vom Kabinett ak
zeptierten Konzept ergeben sich bis 
1987 Mehreinnahmen und Minder
ausgaben von zusammen 29,5 Mrd. 
DM, von denen allein 1984 5,4 Mrd. 
DM erzielt werden sollen. Diese 
Zahlen sind ohne das originäre Da
tenmaterial der Rentenversicherun
gen bzw. des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung nicht 
nachprüfbar. Man kann gber wohl 
von der Richtigkeit der Berechnun
gen ausgehen. Daher kann das er
ste Ziel des Konzepts als erreicht 
gelten. Auch die kurz- und mittelfri
stige Konsolidierung dart -  unter 
der Voraussetzung, daß die Be
rechnungen des Bundesarbeitsmi
nisters im wesentlichen stimmen -  
als erreichbar angesehen werden. 
Ob dies auch in bezug auf die Einlei
tung einer Strukturreform der Ren
tenversicherung gelten kann, ist 
nun zu prüfen.

Unproblematische 
Maßnahmen

Das Konzept enthält acht Maß
nahmen, die im folgenden beurteilt 
werden.

□  Die jährlichen Rentenanpassun
gen sollen dadurch aktualisiert wer
den, daß nicht mehr der durch
schnittliche Lohnanstieg des 3- 
Jahres-Zeitraumes, der dem Jahr 
der Rentenanpassung vorausgeht, 
Orientierungsgröße für die Anpas
sung ist, sondern der Lohnanstieg 
des jeweiligen Vorjahres.

Diese Aktualisierung der Renten
anpassung ist ohne Einschränkung 
zu begrüßen; sie wurde seit Jahren 
von wissenschaftlicher Seite, unter 
anderem vom Sozialbeirat, aber 
auch von politischer Seite, immer
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wieder vorgeschlagen, weil sie die 
Parallelität der Entwicklung der Ar
beitseinkommens- und der Renten
zuwächse erhöht und die Finanz
entwicklung durch die zeitlich enge
re Verzahnung der Veränderungs
raten des Beitragsaufkommens und 
der Rentenausgaben stabilisiert. In 
Zeiten sinkender Lohnzuwächse 
führt eine solche Aktualisierung 
zu Ausgabenminderungen. Diese 
Ausgabenminderungen werden für 
die Zeit bis 1987 auf 8,5 Mrd. DM 
geschätzt.

□  Unproblematisch erscheint die 
Minderung der Abfindungszahlung 
für Witwen (und Witwer) bei Wieder
verheiratung von jetzt fünf auf künf
tig zwei Jahresrenten, weil man 
nicht nur davon ausgehen kann, 
daß eine Witwe durch ihre Wieder
verheiratung ihre wirtschaftliche Si
tuation mindestens nicht nachhaltig 
verschlechtert, sondern auch weil

die von der Neuregelung Betroffe
nen die Reduzierung dieses Sozial
transfers vermeiden können.

Die Annahme des Arbeitsministe
riums, durch diese Maßnahme bis 
1987 460 Mill. DM einsparen zu 
können, könnte eine Fehlkalkula
tion werden, wenn sich Witwen we
gen der wesentlich niedrigeren Ab
findung dazu entschließen sollten, 
eine Ehe ohne Trauschein zu füh
ren, um den Anspruch auf Witwen
rente zu erhalten.

□  Nicht problematisch ist auch 
die volle Einbeziehung des Kran
kengeldes, des Verletztengeides 
und des Übergangsgeldes in die 
Beitragspflicht, weil die beiden erst
genannten Lohnersatzleistungen in 
Höhe von 100 % des letzten Netto
arbeitsverdienstes (im Regelfall) ei
ne Höhe erreicht haben, die die Be
zieher dieser Leistungen durch die 
Beitragspflicht nicht unzumutbar

belastet, und für Bezieher von Über
gangsgeld der Rentenversiche
rungsbeitrag vom Leistungsträger 
voll übernommen wird.

Vorgeschobener
Gleichbehandlungsgrundsatz

Scheinbar positiv zu beurteilen ist 
die vom Bundesarbeitsminister mit 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
begründete, als „Vereinheitlichung 
der Beitragspflicht für das Weih- 
nachts- und Urlaubsgeld“ bezeich
nete Beitragsbelastung dieser Son
derzahlungen: diese Beitragsbela
stung wird dadurch erreicht, daß die 
Sonderzahlungen nicht mehr wie 
bisher dem Einkommen des Monats 
zugerechnet werden, in dem sie an
fallen, sondern auf das ganze Jahr 
verteilt werden.

Hinter dieser Maßnahme verber
gen sich beachtliche sozial- und fi
nanzpolitische Konsequenzen, die
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das begründende Argument der 
Gleichbehandlung als vorgescho
ben erscheinen lassen. Denn für Ar
beitnehmer, die nach der derzeiti
gen Rechtslage trotz Sonderzah
lungen pro Monat mit der vollen 
Sonderzahlung oder mit einem grö
ßeren Teil einer Sonderzahlung un
ter der Beitragsbemessungsgrenze 
bleiben, erscheint die Beitrags
pflicht für Sonderzahlungen sinn
voll; für sie erhöht sich dadurch der 
spätere Rentenanspruch, was für 
die Bezieher niedriger Arbeitsein
kommen zu begrüßen ist. Daß da
gegen bei der derzeitigen Regelung 
für Arbeitnehmer mit höherem Ar
beitsentgelt die Sonderzuwendun
gen völlig oder zu einem großen Teil 
beitragsfrei bleiben, ist wegen der 
geringeren Sicherungsbedürftigkeit 
dieses Personenkreises sozialpoli
tisch durchaus sinnvoll. Aber auch 
finanzpolitisch wäre die Beibehal
tung der geltenden Regelung 
zweckmäßig, weil die beabsichtig
ten Belastungen der Sonderzahlun
gen später, und das heißt bei un
günstigerem Rentenlastquotienten, 
die Rentenversicherung zusätzlich 
belasten werden. Negativ zu bewer
ten ist auch, daß die Arbeitgeber 
durch die Neuregelung zusätzlich 
belastet werden und die Alloka
tionsfunktion von Sonderzahiungen 
geschwächt wird.

Das Bundesarbeitsministerium 
verspricht sich von dieser Maßnah
me bis 1987 zusätzliche Einnah
men in Höhe von 12 Mrd. DM. Dies 
ist möglicherweise ein Indiz dafür, 
daß nicht in erster Linie das Gerech
tigkeitsempfinden, sondern das Be
mühen um Maximierung des Bei
tragsvolumens ohne Beitragssatz
erhöhung zu dieser Maßnahme mo
tiviert hat.

□  Die für künftige Versicherungs
fälle geplante Ersetzung des Kin
derzuschusses durch das Kinder
geld bei den Zugangsrenten kann 
zwar für Betroffene mit einem Kind
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eine Drittelung des Kinderzuschus
ses auf 50 DM bedeuten; sie er
scheint aber innerhalb eines Sy
stems sozialer Sicherung, das den 
Familienlastenausgleich unter an
derem mit Hilfe des Kindergeldes 
durchführt, systemkonform. Das Ar
gument des Arbeitsministers je
doch, es gehe bei dieser Regelung 
auch um die Gleichbehandlung der 
Rentner gegenüber Arbeitnehmern 
(mit niedrigerem Arbeitsverdienst), 
übersieht die steuerliche Entlastung 
von Arbeitnehmern mit Kindern.

Griff in fremde Töpfe

□  Unter dem Aspekt einer sachge
rechten Zuordnung von Leistungen 
auf die einzelnen Säulen der sozia
len Sicherung ist die Übertragung 
der Heilfürsorge bei Tuberkulose 
von der Rentenversicherung auf die 
Krankenversicherung positiv zu be
urteilen, wenngleich diese Aufgabe 
jahrzehntelang von der Rentenver
sicherung freiwillig und seit 1959 als 
eine vom Gesetzgeber zugewiese
ne Pflichtaufgabe wahrgenommen 
wurde. Allerdings bedeutet diese 
Maßnahme auch, daß sich der Bund 
indirekt entlastet; er erhöht die Lei
stungsfähigkeit der Rentenversi
cherung und reduziert dadurch den 
von ihm zu deckenden Zuschußbe
darf, jedoch auf Kosten (bis 1987 im 
Umfang von 1,4 Mrd. DM) einer an
deren Sicherungseinrichtung.

□  Ein vergleichbarer Sachverhalt 
steckt hinter der Anpassung der Fi
nanzierung der Knappschaftlichen 
Krankenversicherung der Rentner 
an die Finanzierung der Kranken
versicherung der Rentner. Die Bun
desknappschaft, d. h. die Kranken
versicherung der Bezieher von 
Knappschaftsrenten, wurde bisher 
vom Bund in Höhe von jährlich etwa 
750 Mill. DM bezuschußt. Diese Zu
schüsse sollen in Zukunft entfallen; 
sie müssen im Rahmen des Finan
zierungsausgleiches der Kranken
versicherung der Rentner von den

Beitragszahlern der gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen wer
den, d. h. der Bundeshaushalt wird 
auf Kosten der Krankenversiche
rung entlastet. Für die seit einigen 
Jahren mit Erfolg um Kostendämp
fung im Gesundheitswesen und 
Beitragssatzstabilität bemühten 
Krankenkassen muß dieser erneute 
geplante Eingriff des Bundesge
setzgebers in die soziale Selbstver
waltung, die Behandlung von So
zialhaushalten als Instrument staat
licher Finanzpolitik, eine Entmuti
gung darstellen. Die schon von der 
sozial-liberalen Koalition geübte 
Praxis des Griffs in fremde Töpfe 
zur Sanierung des Bundeshaus
halts wird bedauerlichenweise fort
gesetzt. Dieses Urteil gilt auch 
dann, wenn man heutzutage die 
Existenz einer eigenen Knapp
schaftlichen Krankenversicherung 
wie auch der Knappschaftlichen 
Rentenversicherung als anachroni
stisch betrachten muß.

Verstoß gegen 
„Treu und Glauben“

□  Das unter dem Gesichtspunkt ei
ner langfristigen Strukturreform und 
unter dem Aspekt der sozialen Si
cherung der Frau wichtigste Ele
ment des Rentensanierungskon- 
zepts ist die Erschwerung der Vor
aussetzungen für den Bezug von 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeits
renten. Diese vom Kabinett beab
sichtigte Erschwerung wird dadurch 
erreicht, daß der Anspruch auf sol
che Versicherte beschränkt wird, 
die in den unmittelbar vor der An
tragstellung liegenden fünf Kalen
derjahren mindestens drei Jahre 
versicherungspflichtig beschäftigt 
waren (bei Feststellung dieses Zeit
raumes bleiben Ausfallzeiten unbe
rücksichtigt, Zeiten der Kindererzie
hung werden mit fünf Jahren pro 
Kind angerechnet).

Diese Maßnahme wird vom Bun
desminister für Arbeit damit begrün
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det, daß von den 630 000 Neuren- 
fen des Jahres 1982 etwas mehr als 
die Hälfte Renten wegen geminder
ter Erwerbsfähigkeit waren und daß 
davon wiederum 24 % auf solche 
Männer und 56 % auf solche Frau
en entfielen, die in den letzten fünf 
Jahren vor Eintritt der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit keine versi
cherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt haben.

Diese Regelung trifft zwei Grup
pen; in ihrer Erwerbsfähigkeit ein
geschränkte, freiwillig Versicherte, 
also vor allem Hausfrauen, und in 
ihrer Enwerbsfähigkeit einge
schränkte, langfristig Arbeitslose, 
die die neue Zugangsvorausset
zung nicht erfüllen.

Durch die Erschwerung des Zu
ganges zu den Berufs- und Er
werbsunfähigkeitsrenten werden 
zwar Einsparungen erzielt werden 
können: sie werden vom Ministe
rium bis 1987 auf insgesamt 2,7 
Mrd. DM geschätzt. Aber dieser 
Neuregelung haften schwenwiegen- 
de Mängel an, die vor allem freiwillig 
versicherte Hausfrauen und solche 
Nicht-Erwerbstätige treffen, die sich 
nach Öffnung der Rentenversiche
rung für Nicht-Erwerbstätige im 
Jahre 1972 durch freiwillige Bei
tragsleistungen einen vollwertigen, 
auf entsprechenden Beitragslei
stungen begründeten Versiche
rungsschutz schaffen wollen.

Für bereits freiwillig Versicherte, 
das sind insbesondere Hausfrauen, 
läuft die Neuregelung auf eine der 
beiden folgenden Alternativen hin
aus: entweder werden die Ansprü

che dieser freiwillig Versicherten, 
die sie sich gutgläubig und durch 
den Gesetzgeber ermuntert erwor
ben haben, sozusagen rückwirkend 
annulliert. Dieser Fall tritt ein, wenn 
freiwillig Versicherte nicht bereit 
oder finanziell nicht in der Lage 
sind, künftig mindestens den soge
nannten „Mittelbeitrag“ , das sind 
derzeit monatlich 464 DM, zu ent
richten. In diesem Falle liegt eine 
nachträgliche einseitige Verände
rung der Geschäftsgrundlage vor, 
ein Verstoß gegen den Grundsatz 
von Treu und Glauben: denn der 
Versicherungsschutz dieser Perso
nengruppe wird nachträglich auf die 
Altersrente eingeschränkt. Die Al
ternative besteht darin, daß freiwillig 
Versicherte den erwähnten Mittel
beitrag zahlen; dann müssen sie zur 
Aufrechterhaltung gutgläubig er
worbener Ansprüche nachträglich 
veränderte Versicherungsbedin
gungen akzeptieren. Es wäre inter
essant zu wissen, wie das Bundes
aufsichtsamt für das Versiche
rungswesen reagieren würde, wenn 
eine Privatversicherung sich so ver
hielte.

Die durch die Neuregelung ein
tretende Entwertung der freiwilligen 
Versicherung wird durch die Herab
setzung der Wartezeit für das „nor
male“ , d. h. nach Vollendung des 
65. Lebensjahres gezahlte Altersru
hegeld von 15 auf fünf Jahre nur teil
weise reduziert.

Zusammenfassend läßt sich sa
gen, daß durch das vorgelegte Kon
zept das erste Hauptziel, nämlich 
die finanzielle Sicherstellung der

Rentenanpassung zum 1. Juli 1984, 
ohne Einschränkung erreicht wird. 
Demgegenüber kann das oben for
mulierte zweite Hauptziel, die Ein
leitung einer langfristig erforderli
chen Strukturreform, nur mit Ein
schränkungen als erreicht gelten. 
Die Einschränkungen beziehen 
sich erstens auf die an bestimmten 
Maßnahmen ablesbare Mißachtung 
der bereits eingeengten Autonomie 
der sozialen Selbstverwaltung, 
zweitens auf die eindeutige Domi
nanz der Spar- und Entlastungs
maßnahmen, die direkt oder indirekt 
ganz wesentlich dem Bundeshaus
halt zugute kommen werden, und 
drittens auf die Verletzung des 
Grundsatzes von Treu und Glau
ben. Bei dieser Beurteilung ist auch 
zu berücksichtigen, daß die Sanie
rungsbedürftigkeit der Rentenversi
cherung nicht zuletzt dadurch verur
sacht ist, daß der Bund einerseits 
die versicherungsfremden Lasten 
erhöht, andererseits aber sich über 
viele Jahre hinweg seiner Verpflich
tung entzogen hat, diese Fremdla
sten zu finanzieren.

Man wird im Bundesarbeitsmini
sterium noch viele Gedanken dar
auf konzentrieren müssen, wie man 
die wichtigsten Absichtserklärun
gen des Ministers Wirklichkeit wer
den lassen kann, nämlich erstens 
das erschütterte Vertrauen in die 
Rentenversicherung zu festigen, 
zweitens sie von versicherungs
fremden Aufgaben zu entlasten und 
drittens den an den politischen La
sten der Rentenversicherung orien
tierten Bundeszuschuß auf eine 
verläßliche Grundlage zu stellen.
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